
Umwandlungs
prämie 
Aus Mini 
mach Maxi

Umwandlungsprämie
Aus Mini mach Maxi

Wir beraten Sie gerne über die weiteren 
Details. Bitte sprechen Sie hierzu Ihren 
beschäftigungsorientierten Berater an.

Kontakt für Arbeitgeber

Telefon Hotline Arbeitgeberservice:
05231 / 4599-460   

Schreiben Sie uns per E-Mail: 
Arbeitgeberservice@jobcenter-lippe.de



Einmaliger Zuschuss an Arbeitgeber

• 2.100 € bei einem Bruttoverdienst über  
 850,00 €/mtl.

• 3.600 € bei einem Bruttoverdienst über  
 1.300,00 €/mtl.

Eckpunkte für die Förderung

• Ausübung der bisherigen geringfügigen  
 Beschäftigung seit mindestens sechs 
 Monaten

• Umwandlung durch Abschluss eines   
	 sozialversicherungspflichtigen	Arbeits	-
 vertrages über mindestens sechs Monate 
 mit diesem Arbeitgeber 

• Zukünftige Entlohnung nach Tarif/
 Ortsüblichkeit/Mindestlohn und über
 850 € brutto/mtl.
      
• Antragstellung beim Jobcenter Lippe 
 vor Abschluss des Vertrages über das
	 sozialversicherungspflichtige	Arbeits-	 	
 verhältnis

Vorteile für Arbeitgeber

•	 Sozialversicherungspflichtig	Beschäftigte		
	 können	flexibler	eingesetzt	werden

• Minijobber/-innen sind bereits Teil der Beleg- 
 schaft: sie kennen den Betrieb, sie kennen 
 das Team und sie sind eingearbeitet

• Durch Umwandlung von Minijobs können  
 vakante Stellen dauerhaft besetzt werden

• Teilzeit- und Vollzeitkräfte haben eine höhere  
 Bindung an den Betrieb

• Die Arbeitgeberkosten / Stunde sind bei  
 Umwandlung niedriger als beim Minijob

Vorteile für Arbeitnehmer

• Höherer Verdienst – mehr Netto vom Brutto

• Volle Absicherung in allen Zweigen der   
 Sozialversicherung 

• Erwerb von Ansprüchen auf Arbeitslosengeld I

• Erwerb von höheren Rentenansprüchen
  
•  Bessere Chancen auf abwechslungsreichere  
	 Tätigkeiten	oder	berufliche	Weiterentwicklung

Umwandlungsprämie Aus Mini mach Maxi

Förderung	der	Umwandlung	von	„Minijobs“	in	sozialversicherungspflichtige	
Beschäftigungen durch das Jobcenter Lippe


